
I. Baukostenzuschuss (gemäß Ziffer 2 der Ergänzenden Bedingungen)
   (bis Netzanschlussgröße DN 50)

Netto Brutto

Ab 31 kW für jede angefangene weitere 30 kW der in Ansatz zu  

bringenden Nennbelastung der Gasgeräte

(142,86 EUR/kW) 152,86 EUR/kW

II. Netzanschlusskosten (gemäß Ziffer 3 der Ergänzenden Bedingungen)

Netto Brutto

1. Netzanschluss DN 25 bis 20m Anschlusslänge  (3.750,00 EUR) 4.012,50 EUR

2. Kosten für Aufgrabe- und Sperrgenehmigung (150,00 EUR) 160,50 EUR

III. Inbetriebsetzung (gemäß Ziffer 4 der Ergänzenden Bedingungen)

Netto Brutto

1. Inbetriebsetzung (95,00 EUR) 101,65 EUR

IV. Zahlung und Verzug (gemäß Ziffer 6 der Ergänzenden Bedingungen)

Brutto

1. Mahnung 1,50 EUR

2. Mahnung mit persönlicher Zustellung 3,00 EUR

3. Einziehung durch Beauftragten 32,50 EUR

D
ru

ck
st

an
d

: 2
0

.12
.2

0
23

Auf Basis der aufgeführten Nettoentgelte (in Klammer gesetzt) wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Um-
satzsteuer ermittelt. Die steuerpflichtigen Leistungen unterliegen dem allgemeinen Steuersatz von z. Z. 19 %. Die Brut-
toentgelte werden zu Ihrer Information ausgewiesen und dienen der Orientierung. Die Rechnungslegung erfolgt auf 
Basis der Nettoentgelte. Die Umsatzsteuer wird auf die Summe der Netto-Rechnungsbeträge erhoben. 

Befristet bis zum 31.03.2024 kommt für Leistungen im Zusammenhang mit dem Legen eines Gas-Netzanschlusses der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % zur Anwendung.

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur „Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung 
in Niederdruck“ (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) der Städtischen 
Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM)  gültig ab 01.09.2023 bis 31.03.2024


